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Landkreis Uelzen           28.06.2023 ABWÄGUNGSVORSCHLAG Veranl. 

 
Vom Landkreis Uelzen als Träger öffentlicher Belange ergeht folgende 
Stellungnahme: 
 

  
 
 

Hinweise aus Sicht des Umweltamtes: 
 
Allgemeiner Gewässerschutz 
Aus Sicht der unteren Wasserbehörde, allgemeiner Gewässerschutz, 
bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben, sofern das von den zu 
versiegelnden Flächen anfallende Niederschlagswasser zur Versicke-
rung gebracht wird. 
  
Für Rückfragen steht Frau Boick unter Tel. 0581-82404. 

 
 
 
Der Hinweis zur Regenwasserversickerung wird in Kap. 4.5 der Be-
gründung berücksichtigt.  
Der Vorhabenträger hat Regenwassermulden zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers eingeplant. 

 
 
 
Begrün-
dung 
 

   
Hinweise aus raumordnerischer Sicht: 
In der Begründung sollte ergänzend zur Auseinandersetzung mit den 
Vorgaben des RROP eine kurze Auseinandersetzung mit jenen Zielen 
und Grundsätzen des Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) erfol-
gen, welche für die vorgelegte Planung von Bedeutung sind. 
 
 
II. Städtebaulich beratend weise ich auf Folgendes hin: 
Die für das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Sport" genann-
ten zulässigen Ergänzungsnutzungen (z.B. Sportlerheim, Schank- und 
Speisestätte), sind im Zusammenhang mit der geplanten Sportnutzung 
grundsätzlich zulässig. Im Einzelzulassungsverfahren ist zu prüfen, in 
welchem Umfang und in welcher Ausprägung diese Nutzung zulässig 
sind. Für den Fall, dass die gastgewerblichen Nutzungen nicht unmit-
telbar mit der Sportnutzung im Zusammenhang stehen (z.B. Betrieb 
während der Nachtzeit), ist im Einzelzulassungsverfahren der Nach-
weis zu erbringen, dass davon keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen ausgehen. 
 
 
 

 
In Kap. 2.3 der Begründung wird die Auseinandersetzung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, sowohl auf der Ebene 
des LROP als auch auf der Ebene des RROP, dokumentiert. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den antrag-
stellenden Sportverein weitergeleitet. 
Die Abstände (> 100m) erscheinen aus stadtplanerischer Sicht hin-
reichend groß für ein verträgliches Miteinander von Wohnnutzung 
und einer möglichen Schankstätte im Sportlerheim. Da es sich um 
einen kleinen Verein handelt, ist nicht von einer so hohen Nut-
zungsfrequenz in den Abendstunden auszugehen.  

 
Begrün-
dung 
 
 
 
 
 
keine 
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Hinweise aus Sicht der Abfallwirtschaft: 
 
Gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen ergibt 
sich für jeden Eigentümer eines bewohnten oder bebauten Grund-
stücks ein Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Ab-
fallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
keine 

Hinweise aus Sicht der Kreisarchäologie: 
 
Ausgangslage 
Im Bereich des Planungsgebiets in der Gemarkung Oetzen, Flstnr 
13/16 und 12/3 sind bislang keine Bodendenkmäler gem. § 3, Abs. 4 
NDSchG bekannt. Jedoch ist ca. 500 m südöstllich des Planungsareals 
ein Urnengräberfeld der Eisenzeit bekannt. Grundsätzlich ist daher 
auch im betreffenden Areal mit archäologischen Strukturen und Fun-
den vorgeschichtlicher und/oder mittelalterlicher Zeitstellung zu rech-
nen.  
 
Denkmalfachliche Stellungnahme 
An der Erhaltung von Bodendenkmälern besteht gem. § 6 NDSchG ein 
öffentliches Interesse. Sollten bei Bodeneingriffen und Oberbodenab-
trägen im Zuge einer Planungsumsetzung archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt Denkmalfachbehörde, d.h. der Stadt- und Kreisar-
chäologie Uelzen oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege anzuzeigen. Diese Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum 
Ablauf von vier Arbeitstagen nach der Anzeige/Auffindung unverändert 
zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu bewahren.  
 
Ansprechpartner sind Dr. Mathias Hensch, Stadt- und Kreisarchäologie 
Uelzen, mathias.hensch@stadt-uelzen.de, Tel. 0581/800-6478. Dieser 
Hinweis ist den ausführenden Baufirmen schriftlich zu übermitteln. 
 

 
 
 
Die Hinweise aus Sicht der Kreisarchäologie werden in Kap. 3.4 der 
Begründung übernommen. 

 

 
 
 
Begrün-
dung 
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Nieds. Landesbehörde f. Straßenbau u. Verkehr     28.06.2023 ABWÄGUNGSVORSCHLAG Veranl. 

 
Zum Inhalt der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes habe ich 
grundsätzlich keine Bedenken. Es handelt sich hierbei um eine geplan-
te Darstellung als, Sondergebiet Sport' (SO Sport) und Grünflächen.  
 
Die Änderungsfläche liegt östlich der Landesstraße, L 254' bei Ab-
schnitt 50 zwischen ca. Station 1155 bis ca. Station 1365 außerhalb 
von festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen. 
 
Die verkehrsgerechte Erschließung der Fläche soll von der Landesstra-
ße erfolgen. Art und Lage der Zufahrtsbereiche (reguläre Zufahrt/ Zu-
fahrt für Rettungsfahrzeuge) ist mit der Straßenbauverwaltung unter 
Beteiligung der zuständigen Verkehrsbehörde sowie der Polizei im Vor-
feld abgestimmt worden.  
 
Im Zuge der freien Strecke der L 254 ist die Bauverbots- bzw. Baube-
schränkungszone (20 m / 40 m) vom durchgehenden Fahrbahnrand 
der L 254 entsprechend § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 
zu berücksichtigen, dies betrifft u. a. auch Aufstellfächen für Fahrzeu-
ge. Diesbezüglich bedarf es der Zustimmungsbedürftigkeit in einem 
sich anschließend durchzuführenden Baugenehmigungsverfahren. 
 
Aufgrund der zusätzlichen Verkehre und der angrenzenden Wohnbe-
bauung hat die Samtgemeinde gern. § 5 (2) Abs. 6 Baugesetzbuch zu 
prüfen, ob Festsetzungen oder Maßnahmen gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen (u. a. Straßenlärm der, L 254') erforderlich werden.  
 
Der Straßenbauverwaltung dürfen durch die Ausweisungen und Fest-
setzungen bei der Flächennutzungsplanänderung keine Kosten entste-
hen.  
 
Die Genehmigung der 44. Flächennutzungsplanänderung ist mir unter 
Beifügung einer beglaubigten Ausfertigung mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Begründung wird auf die erfolgreiche Vorabstimmung der 
Verkehrsanbindung hingewiesen.  
 
 
 
 
Im Vorhabensplan ist die Errichtung von Pkw-Stellplätzen vorgese-
hen, die den Abstand zur Fahrbahnkante von 20m unterschreiten. 
Der Vorhabensträger hat im Zuge des Bauantrags einen Antrag auf 
Ausnahme von der straßenrechtlichen Bauverbotszone zu stellen. 
 
 
 
In der Begründung wird auf die Lärmbelastung, verursacht durch 
die L 254, eingegangen. Das Sondergebiet Sport weist keine Emp-
findlichkeit gegenüber dem hier anliegenden Verkehrslärm auf. Zu-
dem ist eine Rückstufung der L 254 zur Gemeindestraße geplant. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erhält nach Ab-
schluss des Verfahrens eine beglaubigte Ausfertigung von Plan und 
Begründung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine 
 
 
 
 
 
 
Be-
grün-
dung 
 
 
 
 
 
 
keine 
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LBEG               03.07.2023 ABWÄGUNGSVORSCHLAG Veranl. 

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum 
o.g. Vorhaben folgende 

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-
sen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen 
am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Bau-
grund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische 
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. 
Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Er-
stellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-
1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 
 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
 
 
keine 
 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte ge-
genüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt 
sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht et-
waige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Unter-
suchungen. 
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Keine Anregungen und Bedenken haben: 
 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Forstamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

LGLN 

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 

Polizeiinspektion Lüneburg, Sachgebiet Verkehr 

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 

Samtgemeinde Aue 

Hansestadt Uelzen 

Kreisverband der Wasser und Bodenverbände Uelzen 

Gemeinde Suhlendorf 

Gemeinde Rosche 

Gemeinde Rätzlingen 

Gemeinde Stoetze 

Gemeinde Oetzen 

29.06.2023 

28.06.2023 

27.06.2023 

26.06.2023 

20.06.2023 

16.06.2023 

12.06.2023 

07.06.2023 

31.05.2023 

31.05.2023 

31.05.2023 

31.05.2023 

30.05.2023 

30.05.2023 

25.05.2023 

25.05.2023 

30.05.2023 
 
 


